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Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger 

 

des Swisscanto (CH) Pension Bond Fund 

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger 

der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" 

 

betreffend das Teilvermögen  

Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Plus USD  

(nachfolgend das "übertragende Teilvermögen") 

 

und des Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate 

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  

der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" 

 

betreffend das Teilvermögen  

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF  

(nachfolgend das "übernehmende Teilvermögen") 

 
hinsichtlich 

Vereinigung vom 16. Mai 2024 

 
Zur Bekanntgabe: 

1. des Vollzuges der Vereinigungen; 

2. der Umtauschverhältnisse; und  

3. der Bestätigung der Prüfgesellschaft. 

 

1 Vollzug der Vereinigung 
Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, haben das übertra-

gende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen per 16. Mai 2024 vereinigt. Die Anlegerinnen und Anle-

ger wurden mittels Publikation vom 8. März 2024 in den Publikationsorganen der von der Vereinigung betroffenen 

Teilvermögen über die geplante Vereinigung und über dessen Ablauf informiert. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung 

wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst. Seit dem 16. Mai 2024 gelten die fondsvertragli-

chen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögen auch für das übertragende Teilvermögen. 

 

2 Umtauschverhältnis  
Die Fondsleitung ermittelte das Umtauschverhältnis, welches von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 

Ernst & Young AG geprüft und für korrekt befunden wurde. 

 

2.1 Berechnungsgrundlagen  
Die Anlegerinnen und Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen 

in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend 

aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 16. Mai 2024: 

 

Übertragendes Teilvermögen  

des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Anteilsklasse ISIN NAV pro Anteil 

Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Plus USD  
DA USD CH0021284283 USD 110.59 

NT USD CH0192251954 USD 111.55 
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Übernehmendes Teilvermögen  

des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate Anteilsklasse ISIN NAV pro Anteil 

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF 
DA CHF CH0025616829 CHF 83.02 

NT CHF CH0192241492 CHF 100.81 

 

2.2 Umtauschverhältnisse 
Entsprechend ergeben sich folgende Umtauschverhältnisse aus Sicht des übertragenden Teilvermögen (1 Anteil des 

übertragenden Teilvermögen ↔ Anzahl Anteile des übernehmenden Teilvermögen): 

 

Übertragendes Teilvermögen  

des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Anteilsklasse Umtauschverhältnis1 

Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Plus USD 
DA USD 1 zu 1.2047549683 

NT USD 1 zu 1.0007893586 

1 Die Berechnung der Anteile erfolgt auf 3 Nachkommastellen genau. 

 

3 Bestätigung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG bestätigte am 27. Mai 2024 die ordnungsgemässe 

Durchführung der Vereinigung wie folgt: 

 

"Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die Berechnung der Umtauschverhältnisse im Zusammen-

hang mit der Vereinigung des Teilvermögens Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Plus USD (übertragen-

des Teilvermögen des Umbrella-Fonds «Swisscanto (CH) Pension Bond Fund») mit dem Teilvermögen Swisscanto (CH) 

Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF (übernehmendes Teilvermögen des Umbrella-Fonds «Swisscanto (CH) 

Bond Fund Corporate») per 16. Mai 2024 geprüft. 

 

Für die Berechnung der Umtauschverhältnisse ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-

steht, die Berechnung der Umtauschverhältnisse zu prüfen und zu beurteilen. 

 

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), wonach eine Prüfung so zu 

planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Berechnung der Umtauschverhältnisse mit ange-

messener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Grundlagen der Berechnung der Umtauschverhältnisse mittels 

Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausrei-

chende Grundlage für unser Urteil bildet. 

 

Gemäss unserer Beurteilung wurde die Berechnung der Umtauschverhältnisse korrekt vorgenommen und die Vereini-

gung gemäss Art. 114 und 115 KKV sowie gemäss dem Fondsvertrag ordnungsgemäss durchgeführt. 

 

Ernst & Young AG 

Patrik-Arthur Schwaller, Yves Lauber" 
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*** 

Der Fondsvertrag mit Anhang des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Pension Bond Fund und der Prospekt mit integrier-

tem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate, die Jahres- und Halbjahresberichte so-

wie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen 

werden. 

 

Zürich, 14. Juni 2024 

Die Fondsleitung:  Die Depotbank: 

Swisscanto Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 

Zürich  Zürich  


